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Gegenstand: Gutachtliche Stellungnahme zur Schallimmissions-

prognose für den Windpark Westerberg 

Referenz-Nr.: 2022-RVSL-004-335-R1 

Auftraggeber: WindStrom Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG 
Am Torfstich 11 
31234 Edemissen 

Anlagenhersteller: Vestas Wind Systems A/S 
Hedeager 42 
8200 Aarhus N, Dänemark 

WEA-Typ PNenn [MW] D [m] NH [m] 

Vestas V150 6,0 150,0 169,0 
Vestas V162 6,2 162,0 169,0 

 
 
 
Vom Auftraggeber eingereichte Unterlagen /14/ 
 

 Windenergieanlagen-Spezifikationen inkl. jeweiliger Angabe zu 
Nabenhöhe, Rotordurchmesser und Nennleistung der geplanten und 
bestehenden Windenergieanlagen mit Koordinaten                            
(UTM, ETRS89, Zone 32)  

 Lageplan 

 Auszüge aus Flächennutzungs- und Bebauungsplänen 
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1 Aufgabenstellung 

Im Rahmen der Errichtung von einer Windenergieanlage (WEA) vom Typ Vestas 
V150, 6,0 MW (WEA 01) mit 169,0 m Nabenhöhe (NH) und 150,0 m 
Rotordurchmesser (D) und fünf WEA vom Typ Vestas V162, 6,2 MW (WEA 02 bis 
WEA 06) mit 169,0 m NH und 162,0 m D am Standort Westerberg (Niedersachsen) 
ist die TÜV NORD EnSys GmbH & Co. KG von der WindStrom Erneuerbare 
Energien GmbH & Co. KG mit der Durchführung einer Schallimmissionsprognose 
beauftragt worden.  

Bei dem Vorhaben handelt es sich um eine Repowering-Maßnahme, im Zuge der 
neun bestehende WEA vom Typ AN Bonus 76, 2,0 MW (WEA 07 bis 15) mit 61,3 m 
NH und 76,0 m D zurückgebaut werden sollen. Weitere sieben WEA vom Typ 
ENERCON E-70 E4, 2,3 MW (WEA 16 bis 22) mit 64,5 m NH und 71,0 m D bleiben 
als Vorbelastung bestehen. 

Hierzu wird die WEA 01 sowohl für den Tag-, als auch für den Nachtbetrieb im 
Betriebsmodus PO6000 /15/ angenommen. Für die WEA 02 bis 06 erfolgt hinsichtlich 
ihrer Betriebsweise ebenfalls eine Betrachtung ohne Tag-Nacht-Unterscheidung im 
Betriebsmodus PO6200 /16/. 

Unter Bezugnahme auf den am 31.08.2021 in Kraft getretenen § 16b Bundesimmis-
sionsschutzgesetz (BImSchG) erfolgt in Ergänzung zur herkömmlichen Betrachtung 
von Vor-, Zusatz- und Gesamtbelastung /1/ ein direkter Vergleich der an den zu 
untersuchenden Immissionspunkten (IP) hervorgerufenen Schallimmissionen 
aufgrund der geplanten WEA (WEA 01 bis 06) einerseits und der zurückzubauenden 
WEA (WEA 07 bis 15) andererseits. Auf diese Weise soll der zuständigen Behörde 
eine Entscheidungshilfe hinsichtlich einer möglichen Änderungsgenehmigung der 
geplanten WEA 01 bis 06 auf Grundlage des § 16b BImSchG gegeben werden. 

Die Berechnungen der Immissionsprognose werden entsprechend der Technischen 
Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm /1/, nach DIN ISO 9613-2 /4/ 
durchgeführt. Gemäß den Empfehlungen der Bund / Länderarbeitsgemeinschaft 
Immissionsschutz (LAI) /2/ wird für die Prognose der Geräuschimmissionen von WEA 
das in /3/ festgelegte modifizierte Verfahren der DIN ISO 9613-2 /4/ angewendet 
(„Interimsverfahren zur Prognose der Geräuschimmissionen von Windkraftanlagen“). 

Im Rahmen der Schallimmissionsprognose erfolgte gemäß den Vorgaben der LAI /2/ 
eine Standortbesichtigung. Diese wurde durch die Mitarbeiterin der TÜV NORD 
EnSys GmbH & Co. KG, Frau Maschmann am 16.05.2022 durchgeführt. 

Die Koordinaten und Spezifikationen der geplanten, zurückzubauenden und 
verbleibenden WEA sind durch den Auftraggeber übermittelt /14/ (siehe Tabelle 3). 
Die zu berücksichtigenden Immissionspunkte (IP) und die anzunehmenden 
Immissionsrichtwerte (IRW) wurden vom Auftragnehmer auf der Grundlage des 
ermittelten Einwirkbereichs angenommen und während der durchgeführten 
Standortbesichtigung verifiziert und ggf. angepasst (siehe Tabelle 4).  
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2 Ermittlung und Berechnung der schalltechnischen Immissionen 
von Windenergieanlagen 

2.1 Vorgehensweise bei der Ermittlung von Immissionen 

Die Ermittlung sowie die Beurteilung der Geräusche von WEA erfolgen nach den 
Festlegungen der TA Lärm /1/. Die TA Lärm ist ebenfalls stets im Rahmen von 
Beschwerdefällen zur Erfassung und Beurteilung der Geräuscheinwirkungen 
anzuwenden. 

Gemäß den Anforderungen der TA Lärm sind der Schallleistungspegel und das 
zugehörige Oktavspektrum zu verwenden, die derjenigen bestimmungsgemäßen 
Betriebsart entsprechen, die im Einwirkungsbereich die höchsten Beurteilungspegel 
erzeugt. 

Um eine Sicherstellung der Nichtüberschreitung der IRW, bzw. keiner nachteiligen 
Auswirkungen durch ein Repowering im Verhältnis zum gegenwärtigen Zustand 
unter Berücksichtigung der auszutauschenden Anlagen, durch eine 
Schallimmissionsprognose nachzuweisen, ist eine quantitative Auswertung, sowie 
eine Bewertung der Qualität der erhobenen Emissionsdaten der WEA notwendig. 

Die Ermittlung der Geräuschimmissionen durch Prognosen kann nach TA Lärm /1/ 
durch zwei Verfahren erfolgen: 

 die überschlägige Prognose, 
 die detaillierte Prognose. 

In der überschlägigen Prognose werden in den Ergebnissen die 
Schallausbreitungsverluste infolge der Luftabsorption und weitgehend alle 
Abschirmungseffekte der Bodendämpfung vernachlässigt. 

2.2 Berechnungsgrundlage 

Entsprechend der TA Lärm, Anhang A 2.3 /1/ ist eine detaillierte 
Schallausbreitungsrechnung nach DIN ISO 9613-2 /4/ durchgeführt worden. Gemäß 
den Empfehlungen der LAI wurde für die Prognose der Geräuschimmissionen von 
WEA das in /3/ festgelegte modifizierte Verfahren der DIN ISO 9613-2 /4/ 
angewendet. Die Dämpfung aufgrund des Bodeneffekts wurde dabei konstant auf     
-3 dB gesetzt. Die Prognose von Geräuschimmissionen ggf. vorhandener 
bodennaher Schallquellen (bis 30 m über Grund) erfolgte nach DIN ISO 9613-2 
„alternatives Verfahren zur Berechnung A-bewerteter Schalldruckpegel“ /4/. 
Berücksichtigung fanden zudem die Orografie und die günstigsten 
Schallausbreitungsbedingungen, bei einer Temperatur von 10 °C und einer 
Luftfeuchtigkeit von 70 % unter „Mitwindbedingungen“ /2/. Die Meteorologische 
Korrektur 𝐶௠௘௧ wurde daher mit 0 dB angenommen /3/. Weitere Faktoren wie 
pflanzlicher Bewuchs und Bebauung die ggf. zu Abschirmungen, Reflexionen und 
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Dämpfungen führen können, wurden bei den Berechnungen nicht berücksichtigt. Die 
Berechnungen zur Schallimmissionsprognose am Standort wurden mit Hilfe der 
Software WindPRO Version 3.5 /7/ durchgeführt. 

2.3 Immissionsrichtwerte 

Die in der TA-Lärm /1/ genannten IRW für IP außerhalb von Gebäuden werden für 
die schalltechnische Beurteilung herangezogen (siehe Tabelle 1 ). 

Nutzung 
IRW 

Tag [dB(A)] Nacht [dB(A)] 

Industriegebiete 70 70 

Gewerbegebiete 65 50 

urbane Gebiete 63 45 

Kern-, Dorf- und Mischgebiete 60 45 

allgem. Wohngebiete & Kleinsiedlungsgebiete 55 40 

reine Wohngebiete 50 35 

Kurgebiete, für Krankenhäuser und Pflegeanstalten 45 35 
Tabelle 1: IRW für IP außerhalb von Gebäuden. 

Nach TA Lärm /1/ bezieht sich der IRW Tag auf die Zeit von 6.00 - 22.00 Uhr und der 
IRW Nacht auf die Zeit von 22.00 - 6.00 Uhr. 

2.4 Genehmigungsfähigkeit 

Eine Genehmigung ist nach TA Lärm /1/ nicht zu versagen, wenn die 
Gesamtbelastung (inkl. Industrie- u. Gewerbegebieten) am maßgeblichen 
Immissionsort den IRW nicht überschreitet. 

Die Genehmigung für die zu beurteilende WEA darf nach TA Lärm /1/ auch bei einer 
Überschreitung der Immissionsrichtwerte aufgrund der Vorbelastung aus Gründen 
des Lärmschutzes nicht versagt werden, wenn der von der Anlage verursachte 
Immissionsbeitrag im Hinblick auf den Gesetzeszweck als nicht relevant anzusehen 
ist. Das ist in der Regel der Fall, wenn die von der zu beurteilenden Anlage 
ausgehende Zusatzbelastung den IRW am maßgeblichen Immissionsort um 
mindestens 6 dB(A) unterschreitet. 

Für die zu beurteilende WEA soll gemäß TA Lärm /1/ die Genehmigung wegen einer 
Überschreitung des IRW aufgrund der Vorbelastung auch dann nicht versagt werden, 
wenn dauerhaft sichergestellt ist, dass diese Überschreitung nicht mehr als 1 dB(A) 
beträgt. 
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Gemäß § 16b BImSchG /22/, Absatz 3 darf die Genehmigung von 
Windenergieanlagen nicht versagt werden, wenn der Immissionsbeitrag der 
Windenergieanlagen nach der Modernisierung niedriger ist als der Immissionsbeitrag 
der durch sie ersetzten Windenergieanlagen und die Windenergieanlagen dem Stand 
der Technik entsprechen. 

In Tabelle 2 sind die Kriterien zur Genehmigungsfähigkeit nach /1/ dargestellt.  

Belastung Genehmigungsfähigkeit 

Gesamtbelastung (inkl. Industrie- u. Gewerbegebieten) ≤ IRW 

Zusatzbelastung ≤ (IRW - 6 dB(A)) 

Relevante Vorbelastung zzgl. Zusatzbelastung 
(Zusatzbelastung ≤ IRW) ≤ (IRW + 1 dB(A))  

Zusatzbelastung gegen Rückbau von Bestand 
(Repowering) 

Belastung nach Repowering 
< Belastung vor Repowering 

Tabelle 2: Genehmigungsfähigkeit nach /1/ und /22/.  

3 Schallimmissionsgrundlagen  

3.1 Lage der Windenergieanlagen und Immissionspunkte  

Die vom Auftraggeber eingereichte Konfiguration der geplanten, zurückzubauenden 
und verbleibenden WEA /14/ ist in Tabelle 3 dargestellt. Die Bezeichnung der 
einzelnen WEA in dieser gutachtlichen Stellungnahme bezieht sich auf die 
fortlaufende Nummer, die ebenfalls aus Tabelle 3 ersichtlich ist. 

Lfd. 
WEA- 

Nr. 

WEA- 
Bezeich- 

nung 

Koordinaten [m] 
WEA-Typ PNenn 

[MW] 
D 

[m] 
NH 
[m] Rechts- 

wert 
Hoch- 
wert 

Geplante WEA im Windpark Westerberg 

 01 RP 01 612958 5769952 Vestas V150 6,0 150,0 169,0 

 02 RP 02 613380 5770016 Vestas V162 6,2 162,0 169,0 

 03 RP 03 613147 5769629 Vestas V162 6,2 162,0 169,0 

 04 RP 04 612686 5769209 Vestas V162 6,2 162,0 169,0 

 05 RP 05 612744 5769575 Vestas V162 6,2 162,0 169,0 

 06 RP 06 612562 5769920 Vestas V162 6,2 162,0 169,0 

Zurückzubauende WEA im Windpark Westerberg 
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Lfd. 
WEA- 

Nr. 

WEA- 
Bezeich- 

nung 

Koordinaten [m] 
WEA-Typ PNenn 

[MW] 
D 

[m] 
NH 
[m] Rechts- 

wert 
Hoch- 
wert 

 07 324 612568 5769946 AN Bonus 76, 
2000 2,0 76,0 61,3 

 08 331 612710 5769664 AN Bonus 76, 
2000 2,0 76,0 61,3 

 09 333 612695 5769401 AN Bonus 76, 
2000 2,0 76,0 61,3 

 10 334 612611 5769171 AN Bonus 76, 
2000 2,0 76,0 61,3 

 11 336 613126 5769721 AN Bonus 76, 
2000 2,0 76,0 61,3 

 12 335 613139 5769466 AN Bonus 76, 
2000 2,0 76,0 61,3 

 13 319 613435 5769768 AN Bonus 76, 
2000 2,0 76,0 61,3 

 14 332 613325 5770012 AN Bonus 76, 
2000 2,0 76,0 61,3 

 15 339 613447 5770218 AN Bonus 76, 
2000 2,0 76,0 61,3 

Weitere WEA im Windpark Westerberg 

 16 228 613970 5770243 Enercon E-70 E4 2,3 71,0 64,5 

 17 229 613793 5770073 Enercon E-70 E4 2,3 71,0 64,5 

 18 230 613935 5769789 Enercon E-70 E4 2,3 71,0 64,5 

 19 231 612073 5769857 Enercon E-70 E4 2,3 71,0 64,5 

 20 232 612008 5769596 Enercon E-70 E4 2,3 71,0 64,5 

 21 233 612019 5769355 Enercon E-70 E4 2,3 71,0 64,5 

 22 234 612288 5769253 Enercon E-70 E4 2,3 71,0 64,5 
Tabelle 3: Windparkkonfiguration (Koordinatensystem: UTM, ETRS89, Zone 32) /14/. 

Die Lage der geplanten, zurückzubauenden und verbleibenden WEA im Windpark 
Westerberg ist in den Abbildungen 1 und 2 dargestellt. 
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Abbildung 1: Lage der verbleibenden (blau) und zurückzubauenden (orange) WEA im Windpark 

Westerberg (Zustand vor Repowering). Die Bezeichnung der WEA bezieht sich auf 
die laufende Nummer in Tabelle 1. Symbole aus /7/, Luftbild aus /20/. 
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Abbildung 2: Lage der verbleibenden (blau) und geplanten (rot) WEA im Windpark Westerberg 

(Zustand nach Repowering). Die Bezeichnung der WEA bezieht sich auf die laufende 
Nummer bzw., im Falle der geplanten WEA, auf die Bezeichnung in Tabelle 1. 
Symbole aus /7/, Karte aus /20/. 

Laut /1/ wird der Einwirkungsbereich einer Anlage durch die Flächen gebildet, in 
denen die von der Anlage ausgehenden Geräusche einen Beurteilungspegel 
verursachen, der weniger als 10 dB(A) unterhalb des für diese Flächen 
maßgebenden Immissionsrichtwertes liegt /1/.  

In Abbildung 3 sind die nächtlichen Einwirkungsbereiche des geplanten Windparks 
Westerberg bzgl. Kern-, Dorf- und Mischgebieten (sowie Außenbereiche) (35 dB(A) – 
Isophone, violett), allgemeinen Wohngebieten (30 dB(A) – Isophone, türkis) und 
reinen Wohngebieten (25 dB(A) – Isophone, hellgrün) gemäß /1/ dargestellt. 
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Abbildung 3: Nächtliche Einwirkungsbereiche gemäß /1/ der geplanten WEA im Windpark 
Westerberg.  
violett: 35 dB(A) – Isophone (Dorf-, Kern- und Mischgebiete (sowie Außenbereiche)) 
türkis: 30 dB(A) – Isophone (allgemeine Wohngebiete)  
hellgrün:   25 dB(A) – Isophone (reine Wohngebiete), 
Isophonen und Symbole aus /7/, Luftbild aus /20/. 

Ausgehend von den in Abbildung 3 dargestellten Einwirkungsbereichen der 
geplanten Zusatzbelastung im Windpark Westerberg werden als IP 10 Standorte 
berücksichtigt (vgl. Tabelle 4). Die zu berücksichtigenden IP und die 
anzunehmenden IRW wurden vom Auftragnehmer angenommen und mittels 
Auszügen aus den örtlichen Bebauungs- und Flächennutzugsplänen aus /14/ sowie 
während der durchgeführten Standortbesichtigung und mit Hilfe von topografischen 
Karten /8/ sowie Geodaten /13/ verifiziert und ggf. angepasst (siehe Tabelle 4). Die 
Lage der IP ist im Anhang (Kapitel 8.2) dargestellt. 

Die Schallimmissionsprognose wird entsprechend des in Kapitel 2 beschriebenen 
Verfahrens durchgeführt.  
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IP Ort Straße 
Koordinaten 

Gebietseinstufung Rechtswert 
[m] 

Hochwert  
[m] 

01 Hedeper Hüteweg 9 614919 5769551 WA 
02 Achim Am Hellebach 25 610858 5769141 MD 

03 Achim 
Geplante 
Neubaufläche 
(Ortsrand Südost) 

610889 5768867 WA 

04 Achim 
Geplante 
Neubaufläche 
(Ortsrand Nordost) 

610841 5769091 WA 

05 Kalme Alte Siedlung 10a 612856 5771001 MD 
06 Kalme Hohe Straße 2 612707 5770984 MD 
07 Seinstedt Kirchhofsweg 5 612447 5768025 MD 
08 Seinstedt Bleekweg 8 612633 5767844 WA 
09 Seinstedt Kirchhofsweg 1 612305 5767972 MD 
10 Achim Mühle 1 611485 5769854 Außenbereich 

Tabelle 4: Immissionspunkte (Koordinatensystem: UTM, ETRS89, Zone 32). 

Die Höhe der IP über Grund wird jeweils mit 5,0 m angenommen. 

3.2 Vorbelastung  

Am Standort Westerberg sind sieben WEA (WEA 16 bis 22) als Vorbelastung zu 
berücksichtigen. 

Die angenommenen Schalleistungspegel der als Vorbelastung am Standort 
Westerberg zu berücksichtigenden WEA sind in Tabelle 5 dargestellt. 

Lfd. 
WEA- 

Nr. 
WEA-Typ PNenn 

[MW] 
D 

[m] 
NH 
[m] 

LWA Tag 
[dB(A)] 

LWA 
Nacht    

[dB(A)] 

16 Enercon E-70 E4 2,3 71,0 64,5 k. A. 104,2 

17 Enercon E-70 E4 2,3 71,0 64,5 k. A. 104,2 

18 Enercon E-70 E4 2,3 71,0 64,5 k. A. 104,2 

19 Enercon E-70 E4 2,3 71,0 64,5 k. A. 104,2 

20 Enercon E-70 E4 2,3 71,0 64,5 k. A. 104,2 

21 Enercon E-70 E4 2,3 71,0 64,5 k. A. 104,2 

22 Enercon E-70 E4 2,3 71,0 64,5 k. A. 104,2 
Tabelle 5: Anzunehmende Schalleistungspegel der Vorbelastung am Standort Westerberg. 
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Für die WEA 16 bis 22 lag ein dreifach vermessener Schallleistungspegel für den 
Betriebsmodus BM II (offener Modus) vor. Der angenommene Schallleistungspegel 
sowie das Oktavspektrum für die WEA 6 und 08 wurden /18/ entnommen. 
 
Die Oktavspektren für den Nachtbetrieb der als Vorbelastung zu berücksichtigenden 
WEA sind in der folgenden Tabelle 6 dargestellt.  

ENERCON E-70 E4 (104,2 dB(A)) 

f [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

LW, Okt [dB(A)] 87,6 *) 94,8 *) 97,6 *) 98,4 *) 97,6 *) 94,1 *) 90,0 *) 84,2 *) 
Tabelle 6: Oktavspektrum des Nachtbetriebes der als Vorbelastung zu berücksichtigenden WEA am 

Standort Westerberg /18/. *) Oktavbandpegel aus /18/; da bei der Summation ein 
Summenpegel von lediglich 104,1 dB(A) ermittelt wurde, wurde für die weitere Bearbeitung 
auf jedes Oktavband ein Wert von 0,1 dB(A) addiert. 

3.3 Rückbau  

Am Standort Westerberg sollen im Zuge der Errichtung der geplanten WEA 01 bis 06 
neun bestehende WEA (WEA 07 bis 15) zurückgebaut werden. 

Die angenommenen Schalleistungspegel der zurückzubauenden WEA am Standort 
Westerberg sind in Tabelle 7 dargestellt. 

Lfd. 
WEA- 

Nr. 
WEA-Typ PNenn 

[MW] 
D 

[m] 
NH 
[m] 

LWA Tag 
[dB(A)] 

LWA 
Nacht    

[dB(A)] 

07 AN Bonus 76, 
2000 2,0 76,0 61,3 k. A. 106,3 

08 AN Bonus 76, 
2000 2,0 76,0 61,3 k. A. 106,3 

09 AN Bonus 76, 
2000 2,0 76,0 61,3 k. A. 106,3 

10 AN Bonus 76, 
2000 2,0 76,0 61,3 k. A. 106,3 

11 AN Bonus 76, 
2000 2,0 76,0 61,3 k. A. 106,3 

12 AN Bonus 76, 
2000 2,0 76,0 61,3 k. A. 106,3 

13 AN Bonus 76, 
2000 2,0 76,0 61,3 k. A. 106,3 

14 AN Bonus 76, 
2000 2,0 76,0 61,3 k. A. 106,3 

15 AN Bonus 76, 
2000 2,0 76,0 61,3 k. A. 106,3 

Tabelle 7: Anzunehmende Schalleistungspegel der zurückzubauenden WEA am Standort 
Westerberg. 
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Für die WEA 07 bis 15 ist uns über den Auftraggeber der für die damalige 
Genehmigung beantragte Schallleistungspegel von 107 dB(A) übermittelt worden 
/21/. Des Weiteren liegt uns ein Auszug zu einer dreifachen Schallvermessung des 
Anlagentyps AN Bonus 76, 2000 mit einem darin enthaltenen Schallleistungspegel 
von 106,3 dB(A) samt zugehörigem Oktavspektrum vor /17/. Unter Berücksichtigung 
der aus /17/ abgeleiteten Serienstreuung σ୔ sowie der angenommenen Unsicherheit 
für die Typvermessung σୖ (siehe Abschnitt 4.1.1) konnte der beantragte 
Schallleistungspegel von 107 dB(A) aus /17/ unabhängig hergeleitet werden. 

Das für den Nachtbetrieb der zurückzubauenden WEA angenommene 
Oktavspektrum ist in der folgenden Tabelle 8 dargestellt. 

AN Bonus 76, 2000 (106,3 dB(A)) 

f [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

LW, Okt [dB(A)] 89,1 94,6 97,1 99,9 100,8 99,5 95,0 83,7 
Tabelle 8: Oktavspektrum des Nachtbetriebes der zurückzubauenden WEA am Standort Westerberg 

/17/. 

3.4 Zusatzbelastung / Zubau 

Die angenommenen Schalleistungspegel der Zusatzbelastung am Standort 
Westerberg sind in Tabelle 9 dargestellt. 

Lfd. 
WEA- 

Nr. 
WEA-Typ PNenn 

[MW] 
D 

[m] 
NH 
[m] 

LWA Tag 
[dB(A)] 

LWA Nacht    
[dB(A)] 

01 Vestas V150 6,0 150,0 169,0 104,9 104,9 

02 Vestas V162 6,2 162,0 169,0 104,8 104,8 

03 Vestas V162 6,2 162,0 169,0 104,8 104,8 

04 Vestas V162 6,2 162,0 169,0 104,8 104,8 

05 Vestas V162 6,2 162,0 169,0 104,8 104,8 

06 Vestas V162 6,2 162,0 169,0 104,8 104,8 
Tabelle 9: Anzunehmende Schalleistungspegel der Zusatzbelastung am Standort Westerberg. 

Für die WEA 01 bis 06 lagen sowohl für den Tagbetrieb als auch für den 
Nachtbetrieb Herstellerangaben zu den Schallleistungspegeln vor. Die 
anzunehmenden Schallleistungspegel und Oktavspektren wurden für die WEA 01 
/15/ und für die WEA 02 bis 06 /16/ entnommen. 
Die Oktavspektren für den Nachtbetrieb der als Zusatzbelastung zu 
berücksichtigenden WEA sind in der folgenden Tabelle 10 dargestellt.  



Seite 16 von 127 
Gutachtliche Stellungnahme zur Schallimmissionsprognose  
für den Windpark Westerberg, 
Revision 1, Mai 2023 
Referenz-Nr. 2022-RVSL-004-335-R1 

Vestas V150-6.0, PO6000 (104,9 dB(A)) 

f [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

LW, Okt [dB(A)] 85,5 93,3 98,2 100,1 99,0 94,8 87,7 77,6 

Vestas V162-6.2, PO6200 (104,8 dB(A)) 

f [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

LW, Okt [dB(A)] 86,1 93,6 98,2 99,9 98,8 94,7 87,8 78,0 
Tabelle 10: Oktavspektren (Tag- und Nachtbetrieb) der als Zuastzbelastung zu berücksichtigenden 

WEA am Standort Westerberg /15/, /16/. 

4 Ergebnisse  

4.1 Qualität der Prognose (oberer Vertrauensbereich)  

Da die der Schallimmissionsprognose zu Grunde gelegten Emissionswerte im Sinne 
der Statistik Schätzwerte sind, die den wahren Wert innerhalb eines 
Vertrauensbereiches eingrenzen, ist bei der Prognose die obere 
Vertrauensbereichsgrenze für den Schätzwert heranzuziehen. In der Regel ist nach 
/2/ diese Vertrauensbereichsgrenze nicht bekannt.  

Für das Bundesland Niedersachsen wurde der Erlass für die Planung und 
Genehmigung von Windenergieanlagen an Land in Niedersachsen /10/ 
herausgegeben. Gemäß /10/ ist die Schallimmissionsprognose nach den Vorgaben 
der TA Lärm /1/ durchzuführen. Weiterhin ist der Nachweis zu führen, dass unter 
Berücksichtigung der oberen Vertrauensbereichsgrenze aller Unsicherheiten der 
nach TA Lärm ermittelte Beurteilungspegel mit einer Wahrscheinlichkeit von 90 % 
den Immissionsrichtwert der TA Lärm am maßgeblichen Immissionsort nicht 
überschreitet /10/. Mit /11/ wurden in Niedersachsen die „Hinweise zum 
Schallimmissionsschutz bei Windkraftanlagen“ /2/ eingeführt und mit /12/ Hinweise 
zu deren Anwendung veröffentlicht. 

Die TA Lärm /1/ fordert für die Berechnung von Schallausbreitung einen Nachweis 
zur Überprüfung der Qualität der Prognose zu führen. Die Bund/Länder-
Arbeitsgemeinschaft Immissionsschutz (LAI) hat auf ihrer 134. Sitzung im September 
2017 den Ländern die Empfehlung zur Anwendung der „Hinweise zum 
Schallimmissionsschutz bei Windkraftanlagen“ /2/ ausgesprochen. 

Demnach wird die Qualität der Schallimmissionsprognose durch die folgenden 
Faktoren bestimmt:  

 Unsicherheit der Typvermessung (σୖ) 

 Unsicherheit der Serienstreuung (σ୔) 
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 Unsicherheit des Prognosemodells (σ୔୰୭୥) 

Im Falle, dass die Immissionsprognose auf der Grundlage der Herstellerangabe 
erfolgt, werden gemäß /2/ für Typvermessung und Serienstreuung keine 
Unsicherheiten ausgewiesen, da gemäß /2/ eine Nachvermessung zu erfolgen hat, 
um den Nachweis der Nicht-Überschreitung der festgesetzten Herstellerangabe zu 
erbringen. Dennoch müssen gemäß /2/ die verwendeten Angaben die möglichen 
Auswirkungen der Serienstreuung und der Unsicherheit der noch ausstehenden 
Abnahmemessung berücksichtigen. 

Das Verfahren der Einbeziehung der Unsicherheiten wird im Kapitel 4.1.1 näher 
beschrieben.  

4.1.1 Berechnung der Prognoseunsicherheit mit der Gesamtunsicherheit 𝝈𝑮𝒆𝒔           
und die Berechnung der oberen Vertrauensbereichsgrenze Lo 

Gemäß /2/ wird eine Gesamtunsicherheit σୋୣୱ  anhand der Einzelunsicherheiten 
berechnet und mit dem Faktor k = 1,28 multipliziert. Dieser Wert wird auf den zuvor 
bestimmten mittleren Schallleistungspegel Lm addiert um den in die Berechnung 
eingehenden Schallleistungspegel Lo inklusive des oberen Vertrauensbereiches zu 
bilden:  

  Gesmo kLL   

Die Gesamtunsicherheit 𝜎ீ௘௦ wird dabei wie folgt gebildet: 

  2
Pr

22
ogPRGes   

Die Unsicherheit der Typvermessung σୖ kann gemäß /2/ bei einer normkonformen 
nach FGW-Richtlinie durchgeführten Typvermessung mit 0,5 dB(A) angenommen 
werden. 

Die Unsicherheit des Prognosemodells σ୔୰୭୥ wird gemäß /2/ mit 1 dB(A) angegeben. 

Die Unsicherheit der Serienstreuung σ୔ kann gemäß /2/ bei mehrfach-vermessenen 
WEA (drei oder mehr Vermessungen) näherungsweise mit s gleichgesetzt werden. 
Liegt keine Mehrfachvermessung vor, ist gemäß /2/ σ୔ = 1,2 dB(A) zu setzen.  

Für den Fall, dass die Schallimmissionsprognose auf der Grundlage von 
Herstellerangeben erfolgt, können gemäß /9/ für die Unsicherheit der 
Typvermessung σୖ sowie die Unsicherheit aufgrund der Serienstreuung σ୔ die 
gleichen Zahlenwerte verwendet werden wie für eine nicht mehrfach vermessene 
Anlage (σୖ = 0,5 𝑑𝐵(𝐴) und σ୔ = 1,2 𝑑𝐵(𝐴)). Dies trifft im vorliegenden Fall auf die 
geplanten WEA 01 bis 06 vom Typ Vestas V150 und V162 zu. 
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Der im Genehmigungsbescheid festzuschreibene maximal zulässige Emissionspegel 
Le,max ist nach /2/ wie folgt zu bilden: L௘,௠௔௫ = L௠ + 𝑘 ට𝜎ோଶ + 𝜎௉ଶ 

mit k = 1,28. 

Die den Berechnungen zugrunde liegenden Werte für σୖ, σ୔ und σ୔୰୭୥ sowie für die 
gemäß /2/ resultierende Gesamtunsicherheit 𝜎ீ௘௦ sind in der nachfolgenden  Tabelle 
11 dargestellt. 

WEA-Typ 𝛔𝐑 [dB(A)] 𝛔𝐏 [dB(A)] 𝛔𝐏𝐫𝐨𝐠 
[dB(A)] 

𝛔𝐆𝐞𝐬 
[dB(A)] 

Vestas V150, 
Betriebsmodus PO6000 0,5 1,2 1,0 1,6 

Vestas V162, 
Betriebsmodus PO6200 0,5 1,2 1,0 1,6 

Enercon E-70 E4 0,5 0,2 1,0 1,1 

AN Bonus 76, 2000 0,5 0,2 - *) 0,5 

Tabelle 11: Gesamt- und Teilunsicherheiten der Schallleistungspegel gemäß /2/. *) Für die in dieser 
gutachtlichen Stellungnahme durchgeführten Untersuchungen wurde für die 
zurückzubauenden WEA vom Typ AN Bonus 76, 2000 keine Unsicherheit eines 
Prognosemodells berücksichtigt. 

In einer statistischen Betrachtung für ein Vertrauensniveau von 90% ergibt sich die 
obere Vertrauensbereichsgrenze Lo dann wie oben angegeben. Die obere 
Vertrauensbereichsgrenze Lo für die geplanten WEA ist in Tabelle gemäß /2/ 
dargestellt. 

WEA-Typ 𝐋𝐦 [dB(A)] 𝐤 ∗ 𝛔𝐠𝐞𝐬 
[dB(A)] 𝐋𝐨 [dB(A)] 𝐋𝐞,𝐦𝐚𝐱 

[dB(A)] 
Vestas V150, 
Betriebsmodus PO6000 104,9 2,1 107,0 106,6 

Vestas V162, 
Betriebsmodus PO6200 104,8 2,1 106,9 106,5 

Enercon E-70 E4 104,2 1,5 105,7 - 
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WEA-Typ 𝐋𝐦 [dB(A)] 𝐤 ∗ 𝛔𝐠𝐞𝐬 
[dB(A)] 𝐋𝐨 [dB(A)] 𝐋𝐞,𝐦𝐚𝐱 

[dB(A)] 

AN Bonus 76, 2000 106,3 0,7 - *) 107,0 

Tabelle 12: Obere Vertrauensbereichsgrenzen L୭ der Schallleistungspegel gemäß /2/. *) Für die in 
dieser gutachtlichen Stellungnahme durchgeführten Untersuchungen wurde für die 
zurückzubauenden WEA vom Typ AN Bonus 76, 2000 keine Unsicherheit eines 
Prognosemodells berücksichtigt. 

Lo stellt die obere Vertrauensbereichsgrenze des Schallleistungspegels mit einer 
statistischen Sicherheit von 90 % gemäß /2/ dar. 

4.2 Vor-, Zusatz- und Gesamtbelastung inklusive des oberen 
Vertrauensbereichs gemäß /1/ 

Gemäß TA Lärm /1/ setzen sich die Parameter zur Berechnung der 
Gesamtbelastung aus der Vorbelastung der bestehenden WEA sowie 
Zusatzbelastung der geplanten WEA zusammen. In der folgenden Tabelle werden 
die Berechnungsergebnisse für die Vor-, Zusatz- und Gesamtbelastung inklusive 
oberer Vertrauensbereich sowie der Reservewert der Gesamtbelastung zum IRW 
Nacht dargestellt. Vor dem Vergleich mit den jeweils gültigen IP Nacht wird gemäß 
/2/ und /5/ das Berechnungsergebnis auf ganze Zahlen gerundet. Die detaillierten 
Berechnungsergebnisse sind im Anhang (Kapitel 8.1) dargestellt. 
 

IP 
Vorbelastu

ng  
[dB(A)] 

Zusatzbela
stung 

[dB(A)] 

Gesamtbel
astung Lp 

[dB(A)] 

Beurteilun
gspegel  

(gerundet) 
[dB(A)] 

IRW  
Nacht 

[dB(A)] 

Reserve 
zum IRW 

Nacht 
[dB(A)] 

Gesamtbel
astung       
≤ IRW 

1 39,3 36,8 41,2 41 40 -1 Nein 
2 38,8 36,1 40,7 41 45 4 Ja 
3 38,3 35,8 40,2 40 40 0 Ja 
4 38,6 35,9 40,5*) 40 40 0 Ja 
5 39,2 41,8 43,7 44 45 1 Ja 
6 39,2 41,8 43,7 44 45 1 Ja 
7 38,0 38,7 41,4 41 45 4 Ja 
8 36,6 37,7 40,2 40 40 0 Ja 
9 37,7 38,1 40,9 41 45 4 Ja 
10 45,4 40,7 46,7 47 45 -2 Nein 

Tabelle 13: Ergebnisse der entstehenden Schallimmissionen durch die Vor-, Zusatz- und 
Gesamtbelastung inklusive der oberen Vertrauensbereichsgrenze. *) Da beim nicht 
gerundeten Wert die erste Nachkommastelle mit der Ziffer „4“ belegt ist, wurde zum 
Beurteilungspegel hin abgerundet. 
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An den IP 1 und 10 kommt es zu einer Überschreitung des jeweiligen IRW Nacht.  

Der Beurteilungspegel der Gesamtbelastung am IP 1 weist eine Überschreitung des 
IRW Nacht um 1 dB(A) auf. Gemäß TA Lärm 3.2.1 Absatz 3 /1/ soll die 
Überschreitung des IRW Nacht am IP 1 aufgrund der Vorbelastung kein 
Hinderungsgrund für eine Genehmigung sein, solange dauerhaft sichergestellt ist, 
dass diese Überschreitung nicht mehr als 1 dB(A) beträgt. Ob und wie dies im 
vorliegenden Fall sichergestellt werden kann, wäre mit der zuständigen 
Genehmigungs- und Überwachungsbehörde zu klären. 
Am IP 10 hingegen weist der Beurteilungspegel der Gesamtbelastung eine 
Überschreitung des IRW Nacht um 2 dB(A) auf. Da die Zusatzbelastung am IP 10 mit 
rund 41 dB(A) lediglich 4 dB(A) unterhalb des dortigen IRW Nacht liegt, kann diese 
nach /1/ dort nicht als irrelevant angesehen werden. Vielmehr ist die durch die 
geplanten WEA 01 bis 06 am IP 10 hervorgerufene Zusatzbelastung wesentlich an 
der Überschreitung des dortigen IRW Nacht durch die Gesamtbelastung um rund 2 
dB(A) beteiligt. 
Die Isophonen-Karten der Vor-, Zusatz, und Gesamtbelastungen sind im Anhang 
(Kapitel 8.1) abgebildet. 

4.3 Veränderung der Schallsituation im Windpark Westerberg in Folge der 
geplanten Repowering-Maßnahme 

Da es sich bei dem vom Auftraggeber im Windpark Westerberg geplanten Vorhaben 
um eine Repowering-Maßnahme handelt, soll im Folgenden untersucht werden, 
inwiefern der § 16b BImSchG /22/ im vorliegenden Fall zu einem 
Änderungsgenehmigungsverfahren der geplanten WEA 01 bis 06 herangezogen 
werden kann. Hierzu wird im Folgenden der zurückzubauende Teil-Windpark, 
bestehend aus den WEA 07 bis 15, als alte Anlage (bzw. Bestandsanlage) 
bezeichnet, während der geplante Teil-Windpark, bestehend aus den WEA 01 bis 06, 
als neue Anlage bezeichnet wird. 

Gemäß Absatz 2 Ziffer 1 des § 16b BImSchG ist die neue Anlage innerhalb von 24 
Monaten nach dem Rückbau der Bestandsanlage zu errichten. Da die Durchführung 
des geplanten Repowerings noch in der Zukunft liegt, sei diese Forderung zum 
jetzigen Zeitpunkt und an dieser Stelle ohne weitere Beachtung vorerst 
hingenommen. 

Laut Absatz 2 Ziffer 2 des § 16b BImSchG darf der Abstand zwischen der 
zurückzubauenden Bestandsanlage und der neuen Anlage höchstens das Zweifache 
der Gesamthöhe der neuen Anlage betragen. Zur Prüfung dieses Punktes haben wir 
uns im vorliegenden Fall für den folgenden Ansatz entschieden: 

Wir haben zunächst für den geplanten Teil-Windpark eine mittlere Gesamthöhe aus 
den NH und D der einzelnen zugehörigen WEA ermittelt und mit dem Faktor 2 
multipliziert. Dies führte zu einer mittleren zweifachen Gesamthöhe von 498 m. 
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Anschließend wurde sowohl für den zurückzubauenden, als auch für den geplanten 
Teil-Windpark der jeweilige Parkmittelpunkt auf Basis der Koordinaten der jeweils 
zugehörigen WEA ermittelt. Die Differenz dieser beiden Mittelpunkte beträgt 94 m 
und ist somit deutlich niedriger als die zuvor ermittelte zweifache mittlere 
Gesamthöhe, womit wir das Kriterium aus Absatz 2 Ziffer 2 des § 16b BImSchG als 
erfüllt ansehen. 

Es sei jedoch angemerkt, dass dieser Ansatz nur in solchen Fällen anwendbar ist, in 
denen die Flächen des alten und neuen Teil-Windparks in etwa identisch sind. In 
anderen Fällen mag es notwendig sein eine Betrachtung dahingehend 
durchzuführen, welche neue WEA welche Alt-WEA unter Einhaltung des oben 
genannten Abstandskriteriums ersetzen kann. 

Gemäß Absatz 3 des § 16b BImSchG darf die Genehmigung einer 
Windenergieanlage im Rahmen einer Modernisierung nach § 16b BImSchG Absatz 2 
nicht versagt werden, wenn die Windenergieanlage dem Stand der Technik 
entspricht und der Immissionsbeitrag der Windenergieanlage nach der 
Modernisierung niedriger ist, als der Immissionsbeitrag der durch sie ersetzten 
Windenergieanlage.  

Um dies im vorliegenden Fall zu prüfen, übertragen wir den Begriff der 
„Windenergieanlage“ aus § 16b BImSchG Absatz 3 auf den zurückzubauenden Teil-
Windpark, der in diesem Fall der Windenergieanlage vor der Modernisierung 
entspricht, sowie den geplanten Teil-Windpark, der mit der Windenergieanlage nach 
der Modernisierung sinngemäß gleichgesetzt wird. Die Anforderung, dass die 
geplanten WEA-Typen Vestas V150 und V162 dem Stand der Technik entsprechen, 
wird an dieser Stelle als erfüllt vorausgesetzt. 

Um zu prüfen, ob durch die geplante Repowering-Maßnahme die Immissionsbeiträge 
an den IP 01 bis 10 abnehmen, werden die rechnerisch ermittelten Teilimmissionen 
der zurückzubauenden WEA mit denen der geplanten WEA pro IP miteinander 
verglichen (die Ergebnisse dieses Vergleichs sind in Tabelle 14 dargestellt). 

IP 
Immissionsbeitrag

Rückbau 
(genehmigte Pegel) 

[dB(A)] 

Immissionsbeitrag
Zubau  

(inkl. Unsicherheit 
der Emissions-

daten) 
[dB(A)] 

Differenz 
[dB(A)] 

Immissionsbeitrag 
Zubau  

<  
Immissionsbeitrag 

Rückbau 

01 38,2 36,4 1,8 Ja 
02 36,5 35,7 0,8 Ja 
03 36,3 35,4 0,9 Ja 
04 36,4 35,5 0,8*) Ja 
05 42,5 41,4 1,1 Ja 
06 42,3 41,4 0,9 Ja 
07 39,5 38,3 1,2 Ja 
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IP 
Immissionsbeitrag

Rückbau 
(genehmigte Pegel) 

[dB(A)] 

Immissionsbeitrag
Zubau  

(inkl. Unsicherheit 
der Emissions-

daten) 
[dB(A)] 

Differenz 
[dB(A)] 

Immissionsbeitrag 
Zubau  

<  
Immissionsbeitrag 

Rückbau 

08 38,5 37,3 1,2 Ja 
09 38,9 37,7 1,2 Ja 
10 41,1 40,3 0,7*) Ja 

Tabelle 14: Ergebnisse der entstehenden Schallimmissionen durch die zu repowernden WEA 
(Rückbau) und durch die neugeplanten WEA (Zubau). *) Durch Runden der Werte kann es 
zu Diskrepanzen in der dargestellten Differenz von bis zu 0,1 dB(A) kommen. 

 
Hierfür wird für die zurückzubauenden WEA emissionsseitig lediglich der genehmigte 
Schallleistungspegel ohne eines weiteren Zuschlages für die Unsicherheit des 
Prognosemodells angewendet.  

Zur Wahrung der Vergleichbarkeit wird auch bei den geplanten WEA auf eine 
Berücksichtigung der Unsicherheit des verwendeten Prognosemodells verzichtet. 
Daher unterscheiden sich die Werte in Tabelle 14 (Spalte 3) von denen aus Tabelle 3 
(Spalte 3). 

In Abbildung 4 sind die 25 dB(A)-, 30 dB(A)- und 35 dB(A)-Isophonen jeweils für den 
Immissionsbeitrag der zurückzubauenden WEA (dünne Linien) und den 
Immissionsbeitrag der geplanten WEA (dicke Linien) dargestellt. Wie zu erkennen ist, 
liegen die Isophonen des Immissionsbeitrages der geplanten WEA stets innerhalb 
der Isophonen, die den Immissionsbeitrag der zurückzubauenden WEA 
repräsentieren. 

Die Ergebnisse aus Tabelle X sowie die dargestellten Isophonen aus Abbildung 4 
zeigen, dass im Zuge des geplanten Repowerings der bestehenden WEA 07 bis 15 
vom Typ AN Bonus 76, 2,0 MW durch die geplanten WEA 01 bis 06 vom Typ Vestas 
V150, 6,0 MW und Vestas V162, 6,2 MW, an den untersuchten IP 1 bis 10 ein 
leichter Rückgang der Schallimmissionen zu erwarten ist. 

Eine Genehmigung der geplanten WEA 01 bis 06 wird unter diesen 
Voraussetzungen unter Berufung auf § 16b BImSchG aus schalltechnischer Sicht als 
möglich erachtet. 
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Abbildung 4: Isophonen der Einwirkbereiche für unterschiedliche Gebietskategorien durch die zu 

repowernden WEA (dünn) und durch die neugeplanten WEA (dick), grün: 35 dB(A), blau: 
40 dB(A), rot: 45 dB(A). 

5 Zusammenfassung und Bewertung 

Im Rahmen der Errichtung von einer Windenergieanlage (WEA) vom Typ Vestas 
V150, 6,0 MW (WEA 01) mit 169,0 m Nabenhöhe (NH) und 150,0 m 
Rotordurchmesser (D) und fünf WEA vom Typ Vestas V162, 6,2 MW (WEA 02 bis 
WEA 06) mit 169,0 m NH und 162,0 m D am Standort Westerberg (Niedersachsen) 
ist die TÜV NORD EnSys GmbH & Co. KG von der WindStrom Erneuerbare 
Energien GmbH & Co. KG mit der Durchführung einer Schallimmissionsprognose 
beauftragt worden.  

Bei dem Vorhaben handelt es sich um eine Repowering-Maßnahme, im Zuge der 
neun bestehende WEA vom Typ AN Bonus 76, 2,0 MW (WEA 07 bis 15) mit 61,3 m 
NH und 76,0 m D zurückgebaut werden sollen. Weitere sieben WEA vom Typ 
ENERCON E-70 E4, 2,3 MW (WEA 16 bis 22) mit 64,5 m NH und 71,0 m D bleiben 
als Vorbelastung bestehen. 

Hierzu wird die WEA 01 sowohl für den Tag-, als auch für den Nachtbetrieb im 
Betriebsmodus PO6000 /15/ angenommen. Für die WEA 02 bis 06 erfolgt hinsichtlich 
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ihrer Betriebsweise ebenfalls eine Betrachtung ohne Tag-Nacht-Unterscheidung im 
Betriebsmodus PO6200 /16/. 

Unter Bezugnahme auf den am 31.08.2021 in Kraft getretenen § 16b Bundesimmis-
sionsschutzgesetz (BImSchG) erfolgt in Ergänzung zur herkömmlichen Betrachtung 
von Vor-, Zusatz- und Gesamtbelastung /1/ ein direkter Vergleich der an den zu 
untersuchenden Immissionspunkten (IP) hervorgerufenen Schallimmissionen 
aufgrund der geplanten WEA (WEA 01 bis 06) einerseits und der zurückzubauenden 
WEA (WEA 07 bis 15) andererseits. Auf diese Weise soll der zuständigen Behörde 
eine Entscheidungshilfe hinsichtlich einer möglichen Genehmigung der geplanten 
WEA 01 bis 06 allein auf Grundlage des § 16b BImSchG gegeben werden.  

Die Berechnungen der Immissionsprognose werden entsprechend der Technischen 
Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm /1/, nach DIN ISO 9613-2 /4/ 
durchgeführt. Gemäß den Empfehlungen der Bund / Länderarbeitsgemeinschaft 
Immissionsschutz (LAI) /2/ wird für die Prognose der Geräuschimmissionen von WEA 
das in /3/ festgelegte modifizierte Verfahren der DIN ISO 9613-2 /4/ angewendet 
(„Interimsverfahren zur Prognose der Geräuschimmissionen von Windkraftanlagen“).  

An den IP 1 und 10 kommt es zu einer Überschreitung des jeweiligen IRW Nacht.  

Der Beurteilungspegel der Gesamtbelastung am IP 1 weist eine Überschreitung des 
IRW Nacht um 1 dB(A) auf. Gemäß TA Lärm 3.2.1 Absatz 3 /1/ soll die 
Überschreitung des IRW Nacht am IP 1 aufgrund der Vorbelastung kein 
Hinderungsgrund für eine Genehmigung sein, solange dauerhaft sichergestellt ist, 
dass diese Überschreitung nicht mehr als 1 dB(A) beträgt. Ob und wie dies im 
vorliegenden Fall sichergestellt werden kann, wäre mit der zuständigen 
Genehmigungs- und Überwachungsbehörde zu klären. 
Am IP 10 hingegen weist der Beurteilungspegel der Gesamtbelastung eine 
Überschreitung des IRW Nacht um 2 dB(A) auf. Da die Zusatzbelastung am IP 10 mit 
rund 41 dB(A) lediglich 4 dB(A) unterhalb des dortigen IRW Nacht liegt, kann diese 
nach /1/ dort nicht als irrelevant angesehen werden. Vielmehr ist die durch die 
geplanten WEA 01 bis 06 am IP 10 hervorgerufene Zusatzbelastung wesentlich an 
der Überschreitung des dortigen IRW Nacht durch die Gesamtbelastung um rund 2 
dB(A) beteiligt. 
Eine Untersuchung hinsichtlich der Anwendbarkeit des § 16b BImSchG /22/ ergab 
jedoch, dass im Zuge des geplanten Repowerings der bestehenden WEA 07 bis 15 
vom Typ AN Bonus 76, 2,0 MW durch die geplanten WEA 01 bis 06 vom Typ Vestas 
V150, 6,0 MW und Vestas V162, 6,2 MW, an den untersuchten IP 1 bis 10 ein 
leichter Rückgang der Schallimmissionen zu erwarten ist. 
Eine Genehmigung der geplanten WEA 01 bis 06 wird unter diesen 
Voraussetzungen unter Berufung auf § 16b BImSchG aus schalltechnischer Sicht als 
möglich erachtet. 
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Die vorliegende gutachtliche Stellungnahme ist nur in ihrer Gesamtheit gültig. Die 
darin getroffenen Aussagen beziehen sich ausschließlich auf die vorliegenden 
überlieferten Dokumente. 
 
Die TÜV NORD EnSys GmbH & Co. KG übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit 
der vom Auftraggeber übermittelten Informationen und Angaben und für durch 
unrichtige Angaben bedingte falsche Aussagen. 

Die von TÜV NORD EnSys GmbH & Co. KG erbrachten Leistungen (z.B.             
Gutachten-, Prüf- und Beratungsleistungen) dürfen nur im Rahmen des vertraglich 
vereinbarten Zwecks verwendet werden. Vorbehaltlich abweichender 
Vereinbarungen im Einzelfall, räumt TÜV NORD EnSys GmbH & Co. KG dem 
Auftraggeber an seinen urheberrechtsfähigen Leistungen jeweils ein einfaches, nicht 
übertragbares sowie zeitlich und räumlich auf den Vertragszweck beschränktes 
Nutzungsrecht ein. Weitere Rechte werden ausdrücklich nicht eingeräumt, 
insbesondere ist der Auftraggeber nicht berechtigt, die Leistungen des 
Auftragnehmers zu bearbeiten, zu verändern oder nur auszugsweise zu nutzen.  

Eine Veröffentlichung der Leistungen über den Rahmen des vertraglich vereinbarten 
Zwecks hinaus, auch auszugsweise, bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung 
von TÜV NORD EnSys GmbH & Co. KG. Eine Bezugnahme auf TÜV NORD EnSys 
GmbH & Co. KG ist nur bei Verwendung der Leistung in Gänze und unverändert 
zulässig.  

Bei einem Verstoß gegen die vorstehenden Bedingungen ist TÜV NORD EnSys 
GmbH & Co. KG jederzeit berechtigt, dem Auftraggeber die weitere Nutzung der 
Leistungen zu untersagen. 
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7 Formelzeichen und Abkürzungen σୋୣୱ Gesamtunsicherheit [dB(A)]  σ୔ Ungenauigkeit bedingt durch die Serienstreuung der WEA [dB(A)]  σ୔୰୭୥ Unsicherheit des Prognosemodells der 
Ausbreitungsrechnung 

[dB(A)]  σୖ Ungenauigkeit der Schallemissionsvermessung der WEA [dB(A)]  

BM Betriebsmodus  

D  Rotordurchmesser  [m] 

dB(A)  Schalldruckpegel [dB(A)]  

ETRS89 Europäische Terrestrische Referenzsystem 1989  

IP Immissionspunkt(e)  

IRW Immissionsrichtwert [dB(A)]  

LAI  Länderausschuss für Immissionsschutz  

Lm mittlerer Schallleistungspegel [dB(A)]  

Lo obere Vertrauensbereichsgrenze des 
Schalleistungspegels 

[dB(A)]  

LWA/Li Schallleistungspegel [dB(A)]  

n Anzahl der Einzelmessungen  

NH  Nabenhöhe [m] 

PNenn 
 

Nennleistung [MW] 

s Standardabweichung der Messungen [dB(A)] 

TA  Technische Anleitung  

WEA  Windenergieanlage(n)   
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8 Anhang 

8.1 Detaillierte Berechnungsergebnisse  

 Vorbelastung – Hauptergebnis  
(inkl. oberer Vertrauensbereichsgrenze) 

 Vorbelastung – Teilimmissionspegel je IP  
(inkl. oberer Vertrauensbereichsgrenze) 

 Vorbelastung – Annahmen  
(inkl. oberer Vertrauensbereichsgrenze) 

 Vorbelastung – Übersichtskarte Isophonen  
(inkl. oberer Vertrauensbereichsgrenze)  

 Zusatzbelastung – Hauptergebnis  
(inkl. oberer Vertrauensbereichsgrenze) 

 Zusatzbelastung – Teilimmissionspegel je IP  
(inkl. oberer Vertrauensbereichsgrenze) 

 Zusatzbelastung – Annahmen  
(inkl. oberer Vertrauensbereichsgrenze) 

 Zusatzbelastung – Übersichtskarte Isophonen  
(inkl. oberer Vertrauensbereichsgrenze)  

 Gesamtbelastung – Hauptergebnis  
(inkl. oberer Vertrauensbereichsgrenze) 

 Gesamtbelastung – Teilimmissionspegel je IP  
(inkl. oberer Vertrauensbereichsgrenze) 

 Gesamtbelastung – Annahmen  
(inkl. oberer Vertrauensbereichsgrenze) 

 Gesamtbelastung – Übersichtskarte Isophonen 
(inkl. oberer Vertrauensbereichsgrenze)  

 Rückbau – Hauptergebnis  
 Rückbau – Teilimmissionspegel je IP  
 Rückbau – Annahmen  
 Rückbau – Übersichtskarte Isophonen  

 Zubau (Repowering) – Hauptergebnis  
 Zubau (Repowering) – Teilimmissionspegel je IP  
 Zubau (Repowering) – Annahmen  
 Zubau (Repowering) – Übersichtskarte Isophonen 
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8.2 Lageplan der Immissionspunkte 

 
Abbildung 5: Lage des IP 01, Symbole aus /7/, Karte aus /20/. 
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Abbildung 6: Lage der IP 02 bis 04, Symbole aus /7/, Karte aus /20/. 

 
Abbildung 7: Lage der IP 05 und 06, Symbole aus /7/, Karte aus /20/. 
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Abbildung 8: Lage der IP 07 bis 09, Symbole aus /7/, Karte aus /20/. 

 
Abbildung 9: Lage des IP 10, Symbole aus /7/, Karte aus /20/. 


